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#ST# Bundesbescbluss
über

die Genehmigung der Geschäftsführung und der Rechnung
der Alkoholverwaltung für das Geschäftsjahr 1962/63

(Vom 4. Dezember 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in einen Bericht des Bundesrates vom 18. Oktober 19631),

beschliesst :

Einziger Artikel

Die Geschäftsführung und die Eechnung der Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Juli 1962 bis 30. Juni 1963 werden genehmigt und die zur Verteilung
verfugbare Summe wie folgt verwendet :
Zuweisung an den Bund: 5 Pranken auf den Kopf der Wohn- Franken

bevolkerung (5 429 061) 27145305.—
Zuweisung an die Kantone : 5 Franken auf den Kopf der Wohn-

bevölkerung (5 429 061) 27145805.—
Einlage in den Bau-und Erneuerungsfonds 6000000.—•
Einlage in den Eeinertragsausgleichsfonds 3 500 000. —
Vortrag auf neue Eechnung 257 942.29

64048552.29

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den S.Dezember 1963.
Der Präsident : Otto Hess
Der Protokollführer : Ch. Oser

) BEI 1963, II, 893.



1548

Also beschlossen vom Standerat.

Bern, den 4.Dezember 1963.
Der Präsident : L. Danioth
Der Protokollführer : F. Weber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 4. Dezember 1963.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,
Der Bundeskanzler:

7156 Ch. Oser
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